
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen von Marc Hammerton Web Development
Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Verträge mit Marc Hammerton Web Development (nachfolgend Marc 
Hammerton genannt).Von diesen Geschäftsbedingungen insgesamt oder teilweise abweichende AGB des Auftraggebers gelten nur dann, wenn 
Marc Hammerton diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

§ 1 Geltungsbereich
(1)  Diese  Verkaufsbedingungen  gelten  ausschließlich  gegenüber 
Unternehmern,  juristischen Personen  des  öffentlichen Rechts  oder 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 
BGB.  Entgegenstehende  oder  von  unseren  Verkaufsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn 
wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen. 
(2)  Diese  Verkaufsbedingungen  gelten  auch  für  alle  zukünftigen 
Geschäfte  mit  dem  Besteller,  soweit  es  sich  um  Rechtsgeschäfte 
verwandter Art handelt.
§ 2 Angebot, Leistungsumfang, Abwicklung von Aufträgen
(1)  Die  Angebote  von  Marc  Hammerton  erfolgen,  soweit  sich  aus 
ihnen  nicht  ausdrücklich  etwas  anderes  ergibt,  freibleibend  und 
unverbindlich.
(2)  Ein  Vertrag  mit  dem Auftraggeber  kommt  erst  zustande,  wenn 
Marc  Hammerton  die  Bestellung  schriftlich  durch  Erteilung  einer 
Auftragsbestätigung  oder  durch  Ausführung  der  Lieferung  oder 
Leistung annimmt.  Die  Annahmefrist  für  uns beträgt  2 Wochen ab 
Zugang der Bestellung.
(3)  Der  Umfang  der  Leistungen  ergibt  sich  aus  der  jeweils  beim 
Vertragsabschluss  aktuellen  Produkt-  /  Leistungsbeschreibung. 
Zusätzliche und /  oder nachträgliche Veränderungen der Produkt- / 
Leistungsbeschreibungen bedürfen der Schriftform.
(4) Wettbewerbsrechtliche Überprüfungen sind nur dann Aufgabe von 
Marc Hammerton, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.
§ 3 Preise und Zahlung
(1) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig 
genannte  Konto  zu  erfolgen.  Der  Abzug  von  Skonto  ist  nur  bei 
schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.
(2) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis inklusive 
Mehrwertsteuer  sofort  nach  erhalt  der  Rechnung  zahlbar. 
Verzugszinsen  werden  in  Höhe  von  8  %  über  dem  jeweiligen 
Basiszinssatz  p.a.  berechnet.  Die  Geltendmachung  eines  höheren 
Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
§ 4 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit 
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 
beruht.
§ 5 Lieferzeit
(1)  Der  Beginn  der  von  uns  angegebenen  Lieferzeit  setzt  die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 
Bestellers  voraus.  Die  Einrede  des  nicht  erfüllten  Vertrages  bleibt 
vorbehalten.
(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden,  einschließlich  etwaiger  Mehraufwendungen 
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
Sofern  vorstehende  Voraussetzungen  vorliegen,  geht  die  Gefahr 
eines zufälligen Untergangs oder  einer  zufälligen Verschlechterung 
der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser 
in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
(3) Überschreitet Marc Hammerton die Lieferfrist aus Gründen, die wir 
zu  vertreten haben,  so  geraten wir  in  Lieferverzug,  wenn wir  vom 
Auftraggeber nach Ablauf der Lieferfrist schriftlich mit einer Frist von 
mindestens  2  Wochen  zur  Lieferung  aufgefordert  werden  und  wir 
diese Frist verstreichen lassen. In diesem Fall  ist  der  Auftraggeber 
berechtigt,  für  jede  vollendete  Woche  Verzug  eine  pauschalierte 
Verzugsentschädigung in Höhe von 1% des Lieferwertes, insgesamt 
höchstens 10% des Lieferwertes zu verlangen.
(4) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen 
eines Lieferverzuges bleiben unberührt.

§ 6 Eigentumsvorbehalt 
Wir  behalten  uns  das  Eigentum an  der  gelieferten  Sache  bis  zur 
vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag 
vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns 
nicht  stets  ausdrücklich  hierauf  berufen.  Wir  sind  berechtigt,  die 
Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig 
verhält.
§ 7 Haftung
(1)  Schadenersatzansprüche  des  Auftraggebers  gegen  Marc 
Hammerton sind auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten 
von  uns  beschränkt.  Zusätzlich  ist  jegliche  Haftung  von  uns 
grundsätzlich auf  die Höhe des Rechnungsbetrages,  maximal  aber 
auf 3.000,- Euro, beschränkt.
(2)  Für  vom  Auftraggeber  freigegebene  Entwürfe,  Texte,  Bilder, 
elektronische  Dokumente,  Quelltexte  und  EDV-Programme  entfällt 
jede Haftung für Marc Hammerton.
(3) Sofern Marc Hammerton notwendige Fremdleistungen in Auftrag 
gibt, sind die jeweiligen Auftragsnehmer keine Erfüllungsgehilfen von 
Marc  Hammerton.  Wir  haften  für  unsere  Erfüllungsgehilfen  nur  in 
Fällen von grober Fahrlässigkeit und für ihre Verrichtungsgehilfen nur 
nach §831 BGB.
(4) Mit der Genehmigung von Entwürfen, Texten und elektronischen 
Dokumenten  durch  den  Auftraggeber  übernimmt  dieser  die 
Verantwortung für die Richtigkeit von Text und Bild.
(5) Beanstandungen - gleich welcher Art - sind innerhalb einer Woche 
nach Ablieferung  schriftlich bei Marc Hammerton geltend zu machen. 
Danach gilt das Werk als mangelfrei angenommen.
§ 8 Urheberrecht und Nutzungsrechte
(1)  Jeder  Marc  Hammerton  erteilte  Auftrag  stellt  einen 
Urheberwerkvertrag  dar,  der  auf  die  Einräumung  von 
Nutzungsrechten an den Werkleistungen gerichtet ist.
(2)  Marc  Hammerton  überträgt  dem  Auftraggeber  die  für  den 
jeweiligen  Zweck  erforderlichen  Nutzungsrechte.  Soweit  nichts 
anderes vereinbart ist, wird jeweils nur ein einfaches Nutzungsrecht 
übertragen.  Eine  Übertragung  der  Nutzungsrechte  durch  den 
Auftraggeber  an  Dritte  bedarf  der  vorherigen  schriftlichen 
Zustimmung durch uns. 
(3)  Die Nutzungsrechte gehen erst  nach vollständiger  Zahlung der 
Vergütung durch den Auftraggeber auf diesen über.
(4)  An  allen  in  Zusammenhang  mit  der  Auftragserteilung  dem 
Besteller  überlassenen  Unterlagen,  wie  z.  B.  Kalkulationen, 
Zeichnungen etc.,  behalten wir  uns Eigentums-  und Urheberrechte 
vor.  Diese  Unterlagen  dürfen  Dritten  nicht  zugänglich  gemacht 
werden,  es  sei  denn,  wir  erteilen  dazu  dem  Besteller  unsere 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit  wir  das Angebot des 
Bestellers  nicht  innerhalb  der  Frist  von § 2 annehmen,  sind  diese 
Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden.
§ 9 Sonstiges
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien 
unterliegen  dem  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland  unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
(2)  Erfüllungsort  und  ausschließlicher  Gerichtsstand  und  für  alle 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich 
aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
(3)  Alle  Vereinbarungen,  die  zwischen  den  Parteien  zwecks 
Ausführung  dieses  Vertrages  getroffen  werden,  sind  in  diesem 
Vertrag schriftlich niedergelegt.
(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein 
oder  werden  oder  eine  Lücke  enthalten,  so  bleiben  die  übrigen 
Bestimmungen  hiervon  unberührt.  Die  Parteien  verpflichten  sich, 
anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige 
Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt.
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